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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Umweltausschuss 16.03.2016 Entscheidung 
 
 

Fortsetzung der Erfassung von Leichtverpackungen und stoffgleichen 
Nichtverpackungen im Stadtgebiet Norderstedt 01.01.2017 bis 31.12.2019 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die hauptamtliche Verwaltung wird beauftragt mit dem Dualen System Deutschland (Der 
Grüne Punkt) entsprechend der seit dem 01.01.2014 gesammelten positiven Erfahrungen 
eine Abstimmungsvereinbarung gem. § 6 Abs. 4 Verpackungsverordnung i. V. § 14 Kreis-
laufwirtschaftsgesetz für die Zeit ab 2017 zu verhandeln und anschließend dem Umweltaus-
schuss zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Seit dem 01.01.2014 werden in der Stadt Norderstedt gemäß Beschluss des Umweltaus-
schusses vom 15.05.2013 (Vorlage B 13/0683) Leichtverpackungen und stoffgleiche Nicht-
verpackungen in den vorhandenen Gelben Wertstofftonnen bzw. Gelben Säcken gesammelt. 
 
Das Duale System Deutschland (DSD) bereitet zurzeit als Systembetreiber u. a. für das Ge-
biet der Stadt Norderstedt bundesweit die Ausschreibung der Erfassung von Leichtverpa-
ckungen für die Jahre 2017 bis 2019 vor. Die Stadt Norderstedt verfolgt weiterhin das Ziel, 
dass die von DSD auszuschreibenden Leistungen wie bisher auch die Einsammlung und 
Verwertung stoffgleicher Nichtverpackungen in Norderstedt umfassen. 
 
Zum Zweck des ordnungsgemäßen, schadlosen und hochwertigen Recyclings sind u. a. 
nach § 14 KrWG alle Metall- und Kunststoffabfälle spätestens seit dem 01.01.2015 getrennt 
zu sammeln, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar. 
 
Norderstedt hat diese gesetzliche Anforderung bereits vorzeitig ab 01.01.2014 erfüllt, was in 
der Folge den erwarteten Effekt, die deutliche Reduzierung der Wertstoffe in den Restmüll-
behältern (s. letzte Hausmüllanalyse - Vorlage M 15/0461) zeigte. 
 
Im Jahr 2015 wurden über das am 15.05.2013 vom Umweltausschuss beschlossene System 
(das erste dieser Art in Schleswig-Holstein) mit einer Menge von 2.779 t Leichtverpackungen 
und stoffgleichen Nichtverpackungen (Metalle und Kunststoffe) 18,3 % mehr Wertstoffe ge-
genüber dem Jahr 2013 (2.349,2 t) erfasst. 
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Die Norderstedter Kundinnen und Kunden unterstützen mit ihrem Verhalten dieses auch öko-
logisch vorteilhafte System, das unbedingt beibehalten werden soll. 
 
Sollten sich in Zukunft durch ein Wertstoffgesetz des Bundes neue Grundlagen z. B. auch für 
die Zuständigkeiten der öffentlich-rechtlichen und privatwirtschaftlichen Entsorger ergeben, 
folgt hieraus das Erfordernis einer erneuten Abstimmung mit dem Systembetreiber. 
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